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Beschlussempfehlung der Rechnungsprüfer  
zum Berichtsjahr 2024 

Abstimmungszeitraum 17.11. - 15.12.2025 
  

Entlastung des Vorstandes für 2024 
Auf Basis der am 15.08.2025 durchgeführten Beleg- und 
Rechnungsprüfung wird den Mitgliedern in Verbindung mit 
den vorliegenden Berichten zu Tätigkeiten (Geschäfts-
bericht) und Haushaltsentwicklung (Finanzbericht) empfoh-
len, den Vorstand für das Haushaltsjahr 2024 zu entlasten. 

Ein positiver Entlastungsbeschluss bedeutet den Verzicht der Mitgliederversammlung 
auf rückwirkende Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vorstand und spricht 
diesen von der persönlichen Haftung frei. Es handelt sich folglich um einen Vertrauens-
beweis gegenüber dem Vorstand. Basis der Entscheidung ist das aus den vorgelegten 
Berichten gewonnene Vertrauen in die Ordnungsmäßigkeit der Vereinsführung.  

Nur eine informierte Mitgliederschaft kann die Entlastung des Vorstands beschließen. 
Und auch nur unter diesen Voraussetzungen kann der Vorstand seine Entlastung bean-
spruchen. Deshalb können Sie gern Ihre Fragen zum Geschäftsbericht, den Vereins-
aktivitäten oder den Haushaltsunterlagen des Jahres 2024 während des gesamten 
Beschlusszeitraumes über die BMVZ-Geschäftsführerin an den Vorstand richten. 

☏   030 - 240 899 91 

   030 - 270 159 50 

oder schriftlich an  
vorstand@bmvz.de 

 

Begründung 

Den Rechnungsprüfbericht finden Sie umseitig.  

Als Rechnungsprüfer sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen: 

Gemäß der von uns auf den Eindrücken der beschriebenen Prüfung basierenden Beur-

teilung vermitteln Haushaltsbericht und Haushaltstabelle ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage des BMVZ. Die dem zugrun-

deliegende Buch- und Belegführung erfolgte sorgfältig und umfassend.  

Daher empfehlen wir in Verbindung mit dem vom Vorstand vorgelegten Geschäfts- und Finanzbericht 

die Jahresrechnung des BMVZ e.V. für das Geschäftsjahr 2024 zu Kenntnis zu nehmen und dem Vorstand 

entsprechend Entlastung zu erteilen. 

 

Joachim Heydgen, Konstanz  
Rechnungsprüfer seit der MV 2022  

Ina Hanuse, Stendal  

Rechnungsprüferin seit der MV 2024 


